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SITZUNG DES GROSSEN GEMEINDERATES VOM 22. Februar 2017 

 

B E S C H L Ü S S E  

 

 
1. Protokoll vom 25. Januar 2017 
 
Das Protokoll wird genehmigt. 
 
 
2. Auslagerung Mehrzwecksammelstelle Zollikofen; Verpflichtungskredit und Änderung 

Abfallreglement 

A) In eigener Kompetenz: 

1. Der Auslagerung der Mehrzwecksammelstelle wird zugestimmt. 

2. Der jährliche wiederkehrende Verpflichtungskredit von Fr. 43'200.00 (inkl. MWST) für den Be-
trieb einer Mehrzwecksammelstelle durch eine private Firma wird zu Lasten der Erfolgsrech-
nung Abfallentsorgung (Konto 7301.3130.01) bewilligt. 

B) Unter Vorbehalt des fakultativen Referendums: 

Die Änderung des Abfallreglements wird genehmigt. 

 
 
3. Sanierung Blumenstrasse/Birkenstrasse; Abrechnung Verpflichtungskredite 
 

1. Die Abrechnung (Teilprojekt Abwasserentsorgung) mit Kosten von Fr. 326'171.15 und einer Un-
terschreitung von Fr. 48'828.85 wird zur Kenntnis genommen (Konto 710.501.59/ 
7201.5032.04). 

2. Die Abrechnung (Teilprojekt Wasserversorgung) mit Kosten von Fr. 160'656.65 und einer Un-
terschreitung von Fr. 23'343.35 wird zur Kenntnis genommen (Konto 700.501.71/ 
7101.5031.04). 

3. Die Abrechnung (Teilprojekt Strassenbau und Trottoir) mit Kosten von Fr. 415'412.10 und einer 
Unterschreitung von Fr. 129'587.90 wird zur Kenntnis genommen (Konto 620.501.83/ 
6150.5010.03). 

 
 
4. Behandlung parlamentarischer Vorstösse 
 
4.1 Motion Marceline Stettler und Mitunterzeichnende betreffend "Lichtverschmutzung an 

der Quelle eindämmen"; Erheblicherklärung 
 
Die Motion wird erheblich erklärt und gleichzeitig als erledigt abgeschrieben. 
 
4.2. Postulat SP-Fraktion betreffend "Kosteneinsparungen durch Koordination des öffentli-

chen Beschaffungswesens in der Kernregion Bern"; Erheblicherklärung 
 
Das Postulat wird erheblich erklärt. 
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4.3. Postulat Rudolf Gerber und Mitunterzeichnende betreffend "Gönnen wir unseren Senio-
rinnen und Senioren Sitzbänke zur Erholung beim Einkauf und bei Besuchen in unserem 
Dorf"; Erheblicherklärung 

 
Das Postulat wird zurückgezogen. 
 
4.4. Postulat Markus Dietiker und Mitunterzeichnende betreffend "Bring- und Holtag in Zolli-

kofen"; Erheblicherklärung 
 
Das Postulat wird nicht erheblich erklärt. 
 
4.5. Interpellation Marceline Stettler und Mitunterzeichnende betreffend "Raumbedarf für 

wertvolle Angebote in Zollikofen"; Antwort 
 
Die Interpellation wird vom Gemeinderat schriftlich beantwortet. 
 
 
5.  Parlamentarische Eingänge 
 
5.1 Motion Stefan Stock und Mitunterzeichnende betreffend "Zwingende Baurecht-Variante für 

Gemeindeland-Geschäfte" 
 
5.2 Postulat Kornelia Hässig Vinzens und Mitunterzeichnende betreffend "Weitere Entsorgungs-

möglichkeiten schaffen" 
 
 

Rechtsmittelbelehrung 

 

 Gegen Beschlüsse und Verfügungen kann innert 30 Tagen seit der vorliegenden Veröffentli-
chung Beschwerde beim Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland, Poststrasse 25, 3071 Os-
termundigen, geführt werden. 

 
 

Fakultatives Referendum 

 

 Gestützt auf Art. 55, Buchstabe a der Gemeindeverfassung unterliegt der unter Ziffer 2 B auf-
geführte Beschluss dem fakultativen Referendum. 

 Gemäss Art. 34 der Gemeindeverfassung sind solche Beschlüsse der Gemeindeabstimmung 
zu unterbreiten, wenn dies von mindestens 300 Stimmberechtigten schriftlich verlangt wird. 
 

Das Begehren muss innerhalb von 40 Tagen seit der Veröffentlichung des Beschlusses im Anzeiger 
Region Bern bei der Gemeindeschreiberei eingereicht werden. Der Bericht und Antrag des Gemein-
derates an den Grossen Gemeinderat sowie der Beschluss des Grossen Gemeinderates zu diesem 
Geschäft liegen während der Referendumsfrist, das heisst bis und mit 10. April 2017 bei der Ge-
meindeschreiberei, Wahlackerstrasse 25, 3052 Zollikofen, öffentlich auf (Büro 2 08, 2. Stock). 
 
Bei Fragen oder Unklarheiten zum fakultativen Referendum (Unterschriftenbogen) wenden Sie sich 
bitte an die Gemeindeschreiberei oder benutzen Sie folgenden Link: 
http://www.zollikofen.ch/de/politik/politischrecht/ 
 
 
Donnerstag, 23. Februar 2017 
 
GROSSER GEMEINDERAT ZOLLIKOFEN 


